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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 23. Februar 1981 angemeldete europäische Pa-
tentanineldung Nr. 81 101 275.6, für die die Priorität 
einer früheren Anmeldung vom 6. Mãrz 1980 in Anspruch ge-
nonunen wird, ist am 28. September 1983 das zehn Patentan-
sprüche umfassende europäische Patent Nr. 0 035 682 er-
teilt worden. 

Gegen das erteilte Patent hat die Einsprechende I (Be- 
schwerdegegnerin I) am 21. Mai 1984 Einspruch eingeiegt 
und beantragt, das Patent zu widerrufen, da die Gegen-
stãnde der erteilten Patentanspruche 1 und 4 nicht neu 
seien. Zur Stützung dieser Auffassung hat sie auf eine 
Veräffentlichung der Firma Caratsch AG, Bremgarten 
Schweiz, bezeichnet mit "Wir sind Spezialisten für Anlagen 
für Schichtpressplatten und elektrische Isolierstoffe von 
der kleinsten Laboreinheit bis zur gröBten Produktionsan-
lage" (Beilage A) verwiesen, die auf der ITMA 1979 und im 
Oktober 1979 auf der Fachmesse K 79 verteilt worden sei, 
Bezug genoinmen. 

Am 27. April 1985 ist die Einsprechende II (Beschwerdegeg- 
nerin II), gegen weiche eine Klage wegen Verletzung des 
Streitpatents erhoben worden war, dem Einspruch gemãB Ar-
tikel 105 EPO beigetreten. Sie beantragte den Widerruf des 
Patentes aufgrund einer offenkundigen Vorbenutzung und 
nahin ferner auf die Druckschrjften US-A- 2 881 732 und 
US-A- 3 222 895 Bezug. 

In einer mündlichen Verhandlung hat die Einspruchsabtei- 
lung am 6. Mai 1986 entschieden, das Patent zu widerrufen, 
und ihre Entscheidung mit Schriftsatz vom 29. Juli 1986 
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begründet. Sie komint darin zu dem Ergebnis, daB die Gegen-

stãnde der Ansprüche 1 und 4 gegenüber dem Stand der Tech-

nik gemãB Beilage A nicht mehr neu seien. 

Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) hat gegen diese 

Entscheidung am 26. September 1986 durch Telex Beschwerde 

eingelegt. Die Beschwerdegebuhr wurde am 1. Oktober 1986 

entrichtet. Das Telexschreiben ist durch einen am 1. Okto-

ber 1986 eingegangenen Schriftsatz bestátigt worden. 

Die Beschwerde wurde am 24. November 1986 begründet, mit 

dem Antrag, die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf-
zuheben und das Patent aufgrund der erteilten AnsprUche, 

jedoch unter Streichung des Wortes "vorzugsweise" in den 

Ansprüchen 1 und 4, aufrechtzuerhalten. Hilfsweise wurden 

zwei neue Ansprüche 1 und 4 eingereicht. 

Am 26. November 1986 hat die Beschwerdegegnerin II bean-

tragt die Beschwerde zurückzuweisen und hilfsweise münd-

lich zu verhandein. Diese Antráge wurden in einem am 

16. April 1987 eingegangenen Schriftsatz begrundet und 

ferner auf ein weiteres Dokument, die GB-A- 1 234 956 

verwiesen. 

In einem am 19 Oktober 1987 eingegangenen Schriftsatz hat 

sich die Beschwerdeführerin hierzu geáuBert und ebenfalls 

hilfsweise die Anberaumung einer mundlichen Verhandlung 

beantragt. Sic legte zugleich hilfsweise neue Ansprüche 1 

und 4 vor. 

Mit einem Bescheid vom 22. Juli 1988 hat die Kammer die 

Parteien zu einer mundlichen Verhandlung geladen. 

Die Parteien haben sich vor der mundlichen Verhandlung 

nochmals geáuSert, nãmlich die Beschwerdegegnerin II am 

11 
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24. August 1988, die Beschwerdeführerin ebenfalls am 
24. August 1988 und die Beschwerdegegnerin I am 
13. September 1988. 

X. 	Wàhrend der mündlichen Verhandlung vom 20. September 1988 
hat die Beschwerdeführerin einen einzigen Satz von An-
sprüchen aufrechterhalten. Die Ansprüche 1 und 4 dieses 
Anspruchssatzes (eingegangen am 19. Oktober 1987) lauten 
wie folgt: 

Anspruch 1: 

"Verfahren zur Wärinebehandlung von mit einem hãrtbaren 
Kunstharz imprâgnierten Warenbahnen in einem Trockenkanal, 
bei dem die imprãgnierte Warenbahn in Aufwärtsrichtung 
durch eine erste Wãrmebehandlungskammer, anschlieBend urn 
eine Umlenkwalzenanordnung und dann in Abwàrtsrichtung 
durch eine zweite Wàrxnebehandlungskammer gefuhrt wird, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Warenbahn (13) nach Ver-  
lassen der ersten Wärinebehandlungskanuner (1) und vor dem 
Durchlaufen der Umlenkwalzenanordnung (8) in einer Kühl-
kammer (14) abgekühlt wird." 

Anspruch 4: 
"Vorrichtung zur Wàrrnebehandlung von mit einem hàrtbaren 
Kunstharz iinprâgnierten Warenbahnen (13) in einem Trocken-
kanal, mit einer ersten von unten nach oben durchlaufenen 
Wàrmebehandlungskanuner (1), einer Umlenkwalzenanordnung 
(8) zum Umlenken der Warenbahn (13), sowie einer dieser 
nachgeschalteten, zweiten, von oben nach unten durchlau-
fenen Wärmebehandlungskaminer (2), dadurch gekennzeichnet, 
daB nach der ersten Wärmebehandlungskaminer (1) und vor der 
Umlenkwalzenanordnung (18) eine Kuhlkainmer (14) angeordnet 
ist." 

03443 	 .1... 



4  T 340/86 

XI. 	Die Beschwerdeführerin beantragte nunmehr, das Patent auf- 

grund der vorstehenden beiden Ansprüche sowie der erteil-

ten Ansprüche 2, 3 und 5 bis 10 aufrechtzuerhalten. Die 

Beschwerdegegnerinnen hielten ihre Antrãge auf ZurUck-

weisung der Beschwerde aufrecht. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPtJ und ist zulàssig. 

Dem Dokuinent Beilage A kann kein exaktes Veräffentlich-
ungsdatuin entnommen werden. Da das sich aus dent Aufdruck 
"KWZ 9.79.2000" herleitbare, von der Beschwerdegegnerin I 

festgestellte Datum deutlich vor dent Prioritätsdatum liegt 
und weil die Tatsache der Vorverôfentlichung von der Be-

schwerdeführerin nicht bestritten worden ist, kann dieses 

Dokument als Stand der Technik angesehen werden. 

Neuheit 

3.1  Es ist aus diesem nächstliegenden Stand der Technik ge- 

mãB Beilage A ein Verfahren bekannt, das alle Merkmale 

nach dent Oberbegriff des Anspruchs 1 aufweist und worm 

die Warenbahn nach dent Verlassen der ersten Wärntebehand-

lungskammer und vor dent Durchlauf en der Untlenkwalzenan-

ordnung abgekuhlt wird. Diese Kühlung wird durch einen 
einseitig auf die Warenbahn blasenden Luftstrahl erzeugt 

(vgl. Seite 17 der Beilage A). 

3.2 	Das Verfahren gemáB dent Anspruch 1 des Streitpatents un- 

terscheidet sich von diesem Stand der Technik dadurch, daB 

die Kühlung in einer Kuhlkammer durchgeführt wird. Eine 

derartige Kammer làBt sich der Beilage A entgegen der 
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5 	 T 340/86 

Ansicht der Beschwerdegegnerinnen nicht entnehmen. Viel-
mehr scheint dort der die Zusatz-Kuhleinrichtung 19 bil-
dende Blaskasten in dem die Umlenkwalzen aufnehmenden Ge-
háuse angeordnet zu sein. Aus diesem Grund sind das Ver-
fahren gemäl3 dem Anspruch 1 und in entsprechender Weise 
auch die Vorrichtung nach Anspruch 4 als neu anzusehen. 

	

4. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

4.1 	Aus der Sicht der Kaininer besteht die im vorliegenden Fall 
zu lãsende Aufgabe darin, in einer Anlage gemà8 dem Stand 

der Technik bei gleicher Warenbahngeschwindigkeit die Bau-
hähe zu verringern oder umgekehrt, bei gleicher Bauhóhe 
der Anlage die Warenbahngeschwindigkeit und damit die 
Leistung zu steigern, ohne ein Kleben oder Anhaften der 
imprägnierten Warenbahn im Umlenkbereich befürchten zu 
müssen. 

	

4.2 	Es 1st jedes Fachinann konstantes Bestreben, aus wirt- 
schaftlichen Gründen die zur Verfügung stehenden Anlagen 
so schnell wie môglich laufen zu lassen und für diese An-
lagen einem so geringen Rauinbedarf wie möglich zu benöti-
gen. Deswegen kann der Aufgabenstellung selbst - entgegen 
der Ansicht der Beschwerdeführerin - keine erfinderische 
Tätigkeit zuerkannt werden. 

	

4.3 	Diese Aufgabe wird erfindungsgeinäB dadurch gelöst, daB die 
Warenbahn vor dein Durchlaufen der Uinlenkwalzen in einer 
Kühlkammer gekühlt wird, anstatt von einem einfachen em-
seitigen Luftstrahl wie in der Anlage gemäB Beilage A ge-
kühlt zu werden. 

	

4.4 	Da eine Kühlkanuner aus dem Dokuinent Beilage A bereits be- 
kannt war, wenn auch an einem anderen Ort der Anlage, nàm-
lich vor der Aufwicklung am Ende der Behandlung in der 
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6 	 T 340/86 

letzten Wãrrnebehandlungskainiuer, urn die Polyrnerisation em-

zufrieren und das Kieben zu verhindern, gehãrte eine sol-

che Kühlkarnrner zu den Kenntnissen des Fachrnannes. 

Ein Unterschied zwischen der Erfindung und dern Verfahren 
nach Beilage A besteht lediglich darin, daB die Warenbahn 

vor dern Durchlaufen der Urnlenkwalzen starker gekühlt wird 

als bei dern Stand der Technik. Wie von Seiten der Be-

schwerdegegnerinnen vorgetragen wurde, wei8 der Fachrnann 

der in der Anlage gernáB Beilage A die Leistung durch Er-
hãhung der Bahngeschwindigkeit steigern will, daB er ent-

weder rnehr heizen rnuB, urn denselben Trocknungsgrad und 

denselben Polyrnerisationsgrad zu erhalten, und daB er die 

Kühlung entsprechend steigern rnuB, urn dieselbe Warenbahn-

temperatur var der Urnlenkwalze aufrechtzuerhalten, oder 
aber - falls dies nicht rnóqlich ist - daB er einen germ-

geren Trocknungs- und Polyrnerisationsgrad irn Umlenkbereich 
in Kauf nebmen muB. Auch in diesern Fall rnu.B er für eine 
erhöhte Kuhlleistung vor den Urnlenkwalzen zur Verringerung 

der Klebrigkeit der Warenbahn sorgen, durch sogenanntes 
Einfrieren der Polymerisation, wie dies auf Seite 5, Ab-

satz 2 der Beilage A für das Ende der Trocknung angeregt 

wird. Die in Spalte 1, Zeilen 46 bis 55 der Patentschrift 

als Grundlage für die beanspruchte Erfindung genannte "Er-

kenntnis", daB die Klebrigkeit durch Einfrieren der Poly-

merisation herabgesetzt werden kann, gehôrt mithin zurn 

Stand der Technik und kann daher die erfinderische Tátig-
keit nicht begründen. 

4.5 	Der Steigerung der Kühlung kônnte nur dann eventuell eine 

erfinderische Bedeutung zuerkannt werden, wenn durch diese 
MaBnahrne irgendein Ergebnis oder Effekt erzielt würde, 

welche für den Fachrnann als unvorhersehbar gelten könnten. 

Etwas derartiges 1st jedoch nicht erkennbar und konnte von 
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7 	 T 340/86 

der Beschwerdegegflerifl auch nicht überzeugend dargetan 
werden. 

	

4.6 	Mithin ergibt sich die Erfindung auf Grund naheliegender 
Uberlegungen aus dem Stand der Technik, weshaib sowoh]. 
das Verfahren gemäl3 dein Anspruch 1 als auch die ent-
sprechende Vorrichtung geinäi3 Anspruch 4 nicht als auf 
einer erfinderischen Tatigkeit beruhend angesehen werden 
kOnnen (Artikel 56 EPU). 

	

4.7 	Im Laufe der mUndlichen Verhandlung hat die Beschwerde- 
führerin vorgeschlagen die Ansprüche 1 und 4 durch das 
Addieren des Merkmals "die tJmlenkwalzen sind gekühlt" zu 
begrenzen. 

Dieses Merknial 1st jedoch aus dem Dokuinent Beilage A be-
kannt 1 weshalb eine soiche Einführung ebenfalls nicht ge-
eignet ware, eine erfinderische Tätigkeit zu begrUnden. 

	

5. 	Zu den übrigen von der Beschwerdefuhrerin vorgebrachten 
Argumenten zugunsten der Anwesenheit einer erfinderischen 
Tätigkeit 1st un einzelnen folgendes zu bemerken: 

	

5.1 	Nach der Auffassung der Beschwerdeführerin wird der Fach- 
mann, der mit der Aufgabe der Erfindung konfrontiert wird 
und der von dem Dokument Beilage A Kenntnis hat, von 
diesein nur dazu angeregt die Zahi der baukastenartigen 
Trocknerkãsten zu erhähen, nicht aber dazu, die Leistung 

durch Einbau einer verstàrkten Kühlung im Sinne des An-
spruchs 1 zu erhöhen. 

Die Kanimer 1st hierzu der Meinung, daB der Fachmann vor 
dein Einbau von zusãtzlichen Trocknerkãsten feststellen 
wird, ob er mit der existierenden Anlage das Maximum der 
Leistung erreicht hat. Es bietet sich hierbei an, Versuche 
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durchzuführen, bei denen die Bahngeschwindigkeit und auch 

die Temperatur in den verschiedenen Trocknerkãsten erhöht 

ist. Wenn er dabei inerkt, daS die Bahn an der Umlenkwalzen 

klebt oder Ablagerungen hinter].ãBt, dann wird er dazu ge- 

führt, aus den Uberlegungen geináB vorstehendem Punkt 4.4 

die Kühlung vor der Urnlenkwalze und deren Kühlung zu stei-

gem, so daS er im Rahmen seiner üblichen Tàtigkeit zu der 

Lãsung gemáB Anspruch 1 gelangt. 

	

5.2 	Es wurde femner vorgetragen, in dem Dokurnent Beilage A 

fände der Fachmann keinen Hinweis darauf, die Materialbahn 

urunittelbar zu kühlen, urn die Aufgabe zu lösen. Vielrnehr 

werde dort ein möglichst gleichrná8iger, idealer Trock-

nungsvorgang angestrebt (Seite 4, Absatz 2). 

Dieses Vorbringen wird durch den in dern Diagramm auf Seite 

5 der Beilage A dargesteilten Temperaturverlauf widerlegt, 

der eine starke Absenkung der Bahntemperatur jut Urnienk-

bereich zeigt, und auch durch die Zeichnung auf Seite 17, 

aus der kiar erkennbar ist, daB der Luftstrom der Zusatz-
Kuhlung gegen die Materialbahn und nicht, wie die Be- 

schwerdeführerin behauptet, gegen die Urnlenkwalzen ge-
richtet ist. 

	

5.3 	Auch das Argument, daB der Fachmann selbst dann, wenn er 
Beilage A, Seite 17 so verstehen würde, daB in der Anlage 

die Luft der Zusatzkithlung auf die Materialbahn gerichtet 

ist, nicht daran denken würde, daB nur eine Steigerung der 

Kühlung ohne eine Steigerung der Trocknung die Leistung 

der ganzen Anlage erhöhen kãnnte, greift nicht durch. Wie 
bereits dargelegt wurde, ergibt sich die Notwendigkeit der 

verstãrkten Kühlung bei erhôhter Bahngeschwindigkeit unab-

hängig davon, ob die Trocknerleistung erhäht wird. Lii 

übrigen wird dieser Effekt von den un Anspruch 1 enthal-

tenen Merkutalen und auch vorn Gesauttinhalt des Patents 
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nicht gestützt und es stehen auch keine Ergebnisse von 

Vergleichsversuchen zur Verfugung, die, zeigen, daB dieser 

Effekt tatsächlich erzielt wird. 

	

5.4 	Aus dern Dokuinent Beilage A sei ferner nicht zu entnehmen, 

daB die Luft, die aus der Zusatzkuhleinrichtung geblasen 

wird, urn die Ränder der Bahn geführt wird, urn deren andere 

Seite auch zu kühlen. 

Diese Tatsache ist unbestritten, aber das Vorsehen einer 

Kühlzone bzw. Kühlkammer unterscheidet sich von einer'ein- 

seitigen KUhiung nur dadurch, daB eine erhöhte Kühl-

leistung in vorhersehbarer Weise erreicht wird, ähnlich 

wie in der Kühlkainmer, die in dern Dokument Beilage A vor 

der Aufwicklung der Warenbahn vorgesehen ist. 

	

5.5 	Zu dem Argument, entgegen der Lehre der Beilage A sel in 

dem Verfahren gemäB dent Anspruch 1 (oder in der An1ae ge-

rnâB Anspruch 4) auf die Reduzierung der Klebrigkeit durch 

ausreichende Wármebehandlung verzichtet, vielrnehr richte 

sich die Erfindung auf das Kühlen der Warenbahn an einer 

Stelle, an der wegen der noch hohen Klebrigkeit der Em-

satz dieses Mittels kéinen Erfoig verspràche, wird festge-

stelit, daB Beilage A - wie bereits ausgeführt - auf Seite 

5, Absatz 2 bereits auf die Möglichkeit der Reduzierung 

der Klebrigkeit durch Kühlung hinweist. mm übrigen sind 
weder mm Anspruch 1 noch mm Anspruch 4 des Streitpatents 
Merkmale enthalten, die irgendeinen Hinweis direkt oder 

indirekt geben kónnten bezüglich des .Zustands der Waren-

bahn (Trocknungsgrad oder Polymerisationsgrad) vor dent 

Erreichen der Umlenkwalzen. 

	

5.6 	SchlieBlich wurde vorgetragen, es sei für den Fachrnann un- 

vorhersehbar gewesen, daB aufgrund der früheren Unter-

brechung der Polyinerisation durch bessere Nutzung der 
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zweiten Trockenzone nach der Umlenkung die Leistung der 
ganzen Artlage gesteigert werden kãnnte. 

Dieses Vorbringen 1st von den Beschwerdegegnerinnen be-
zweifelt worden. Es sei nicht einsehbar, vie eine frühere 
tJnterbrechung der Polyinerisation an sich eine Steigerung 
der Leistung bewirken känne, wenn man nicht zur selben 
Zeit die Heizung in der Trocknungs- und Polymerisations-
kammer entsprechend steigere. Auch die Kaminer kann diesem 
Vorbringen nicht zustimmen, zumal dieser Effekt bzw. Vor-
teil durch den Irthalt des Streitpatents nicht gedeckt 1st. 
Ein unvorhersehbarer Effekt zugunsten einer erfinderischen 
Tàtigkeit kann hieraus nicht hergeleitet werden. 

Zusaminenfassend ergibt sich, daB die Gegenstände der An- 
sprUche 1 und 4 mangels erfinderischer Tãtigkeit nicht 
patentfähig sind und diese Ansprüche daher keinen Bestand 
haben. 

Hieraus folgt, daB auch die jeweiligen abhãngigen An- 
spruche 2 und 3 bzv. 5 bis 10 fallen, da für ihren Bestand 
die Gewáhrbarkeit der sie tragenden unabhángigen Ansprüche 
Voraussetzung 1st. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

F. Klein 

/1 
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